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KONTAKT

Gemeindeverwaltung 
(Rathaus)
Rathausplatz 1
4780 Sankt Vith

+32 (0)80 280 100
kontakt@st.vith.be
www.st.vith.be

www.facebook.com/
gemeindesanktvith

ÖFFNUNGSZEITEN

Montag  8.30 - 12.00 Uhr
Dienstag  8.30 - 12.00 Uhr
Mittwoch  8.30 - 12.00 Uhr   
 14.00 - 16.00 Uhr
Donnerstag  8.30 - 12.00 Uhr
Freitag  8.30 - 12.00 Uhr
Samstag  geschlossen
Sonntag  geschlossen

Zusätzliche Öffnungszeiten 
für Personalausweise:
Montag - Freitag: 
14.00 - 16.00 Uhr 
(über Seiteneingang Parkplatz)

Samstagstermine:
Einmal im Monat auf Termin 
(nur für Personalausweise)

IMPRESSUM

Verantwortlicher Herausgeber: 
Gemeinde Sankt Vith 
Rathausplatz 1
4780 Sankt Vith

Koordination: 
Anne-Marie Hönders-Hermann

Titelfoto:    
Ilona Heinen

Neujahrsansprache 2023

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbür-
ger, 
 
Diese Legislatur und auch das ver-
gangene Jahr sind bisher durch Kri-
sen gekennzeichnet. 

Zunächst hat das Corona-Virus die 
Welt einige Jahre in Atem gehalten, 
schmerzliche Einschränkungen und 
manchmal fast unüberwindbare 
Schwierigkeiten für die Erkrankten, 
die Pflege-, Betreuungs-, Lehr- und 
Ordnungskräfte, aber auch für un-
sere Einzelhändler und kleinen und 
mittelständischen Unternehmen ge-
bracht. Es wurde sehr oft sehr vieles 
abverlangt.

Anfang 2022 hofften wir, dass eine 
Zeit der Normalität einkehren würde. 
Es folgte aber stattdessen unerwar-
tet ein weiteres Krisenjahr, das mit 
dem Ukraine-Krieg begann, das eine 
Verteuerung der Produkte und Roh-
stoffe und eine Inflation brachte, die 
vor allem die Menschen der unteren 
Einkommensschichten sowie erneut 
die Einzelhändler und kleinen Unter-
nehmen z.T. hart treffen.
Armut, z. T. versteckte Armut, in un-
serer Gegend ist die unausweichliche 
Folge und ein untrügliches Zeichen 
für die Krise. Immer mehr Menschen 
sind betroffen.

Angst und Unsicherheit auch über 
die persönlichen Zukunftsaussichten 
sind allenthalben spürbar. Ungeduld 
und Hinterfragung so mancher bis 
dato geltenden Regeln, Grundsätze 
und Handlungsabläufe sind nachvoll-
ziehbar und verständlich.

Alle Verantwortlichen – also auch die 
Stadtgemeinde – und auch ein je-
der von uns ist aufgefordert, da wo 
er steht, Antworten zu geben – und 
Werte wie Solidarität, Achtsamkeit 
und Sicherung eines menschenwür-
digen Lebens mit Gesten und Taten 
besonders in den Vordergrund zu 
stellen und zu fördern.
 
Neben der EU und Belgien sind auch 
die Regionen und Gemeinschaften 
angehalten, bestimmte Tendenzen 
und Auswüchse zu verhindern oder 
abzuschwächen.  Aber fordern wir 
nicht nur von der «hohen» Politik.

Nein, auch auf der untersten Ent-
scheidungsebene, nämlich den Städ-
ten und Gemeinden, sollen Rahmen-
bedingungen, auf die sie einwirken 
können, so ausgerichtet werden, 
dass Grundbedürfnisse und Lebens-
qualität bestmöglich erhalten blei-
ben.

In Sankt Vith sind wir in der glück-
lichen Lage, den Steuerdruck - zu-
mindest was die Gemeindesteuern 
betrifft - sehr niedrig zu halten. In 
absoluten Zahlen beispielsweise gibt 
es im südlichen Landesteil nur 4 von 
262 Gemeinden, die ihre Bürgerin-
nen und Bürger pro Durchschnitts-
haushalt weniger belasten. Während 
in Sankt Vith 1.808 EUR pro Haushalt 
an Gemeindesteuern erhoben wer-
den, sind es in den besagten vier Ge-
meinden 1.799 EUR, 1748 EUR sowie 
1661 und 1.629 EUR. Der Höchstwert 
liegt bei 2.905 EUR pro Haushalt. Die-
se niedrigen Steuern kommen sehr 
vielen Menschen bei uns direkt zu-
gute. 

Auch die so essenziellen, sichernden 
Dienste, wie Feuerwehr, Rettungs-
dienst und Polizei unterstützen wir 
mit 10% bzw. 25% Zuwendungen 
mehr als früher. Die Einsatzkräfte 
schützen uns, geben und sorgen für 
Sicherheit oder retten Leben, manch-
mal unter Einsatz ihres eigenen Le-
bens.

Wir lassen unsere älteren Mitmen-
schen – und diejenigen, die sie liebe-
voll umsorgen - nicht im Stich.  Bei 
allen Diskussionen der letzten Zeit 
wurde die Qualität der Pflege und 
der Betreuung, die auf sehr hohem 
Niveau ist, nie oder äuβerst selten 
beanstandet. Ausgedrückt wird die-
se Unterstützung  durch die Stadt-
gemeinde so ganz direkt – objektiv 
nüchtern - in diesem neuen Jahr 
durch eine Beihilfe an VIVIAS von 
mehr als 1 Million Euro. Ich wünsche 
dem Pflegepersonal und der neuen 
Führung in jeder Hinsicht eine gute 
Hand und viel Unterstützung und 
Wohlwollen bei ihren Aufgaben. 

Auch den Menschen, die das Leben 
hart getroffen hat, die das Glück 
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nicht immer auf ihrer Seite haben, 
sind unser ÖSHZ und Sozialorgani-
sationen wie Dabei seit Jahren treue 
Begleiter, wenn es z.B. um Beratung 
und Eingliederung geht. Ganz beson-
ders erwähnen möchte ich das Pro-
jekt des ÖSHZ für junge Menschen in 
schwierigen Lebenslagen (für knapp 
700.000 EUR) oder das Gebäude 
von Dabei, wo die Stadt das Gelän-
de zur Verfügung stellt und das wir 
mit 200.000 EUR unterstützen. Men-
schen werden aufgerichtet, erhalten 
eine zweite Chance, um ihr Leben 
wieder selbstständig in die Hand 
nehmen zu können.

Den Kleinsten unter uns möchten wir 
auch weiterhin optimale Entfaltungs-
möglichkeiten bieten. 

Lehrpersonen und Betreuer legen 
die Basis überhaupt und leisten wohl 
einen der bedeutendsten Beiträge 
zur Persönlichkeitsentwickung un-
serer Kinder, wobei die Sozialkompe-
tenz heute mehr denn je unverzicht-
bar ist, wenn die Kinder ihren Weg 
finden sollen.
Nennen möchte ich die Planungen 
und dann den Bau der Schule in Em-
mels.
Auch die auβerschulische Betreuung 
ermöglicht es, Berufsleben und Kin-
derwunsch besser zu vereinbaren. 
Die 4 Waldwochen des Kinderferien-
treffs haben sich in den letzten Jah-
ren toll bewährt.  Nach der Übernah-
me der bestehende Kinderkrippe für 
rd. 250.000,- EUR die jetzt ansteht, 
werden nun die Planungen für die 
Erweiterung der Kinderkripppe  zü-
gig voranschreiten. Es sollen 24 zu-
sätzliche Plätze mitten in Sankt Vith 
entstehen, für fast 1 Mio. EUR. Das 
wird unbestreitbar ein Mehrwert für 
Familien und besonders Alleinerzie-
hende sein.
Nach den kleineren Parzellierungen 
in Neidingen und Schlierbach hoffen 
wir, in diesem Jahr einen weiteren 
Schritt nach vorne zu gehen bei der 
Parzellierung in Heuem – die ja als 
Reserve für bauwillige meist junge 
Familien angedacht ist und zu güns-
tigen Preisen angeboten werden soll.

Für unsere Kinder und Jugendlichen 
sind nach dem Spielplatz in Schön-

berg nun auch Spielplätze in Galhau-
sen (inkl. Geländeerwerb) sowie in 
Rodt geplant, sowie eine Ergänzung 
in Sankt Vith in der Rodter Straβe. 
Und auch die Skateranlage kann in 
diesem Jahr gestartet werden. Ins-
gesamt werden Gelder in Höhe von 
311.738 EUR durch die Stadtgemein-
de (mit Unterstützung der Gemein-
schaft) in die Hand genommen.

Sie kennen den Wert, den wir den 
Dorfkomitees und den Vereinen in 
der Stadtgemeinde zukommen las-
sen. Sie beleben, sie bringen nach 
vorne, sie setzen sich ein für die 
Stadt, das Dorf oder das Viertel. Sie 
bringen einen Teil ihrer geschätzten, 
oft begrenzten Zeit für das Gemein-
wohl und die Lebensqualität ihres 
Umfeldes auf. Hier entstehen Initi-
ativen und Projekte, ohne dass die 
Stadtgemeinde von oben herunter 
bestimmt und aufdrückt.
Unsere Unterstützung drückt sich 
insbesondere aus in dem erhöhten 
Betrag von 25% Zusatzfinanzierung 
für bezuschusste Infrastrukturpro-
jekte, oder aber im Zuschuss von 
4.000 EUR für kleinere Maβnahmen.
Insgesamt sind 2022 und 2023 bis-
her 17 Projekte eingereicht worden. 
Die Beihilfen der Stadt belaufen sich 
dafür voraussichtlich auf  insgesamt  
367.329 EUR. Es sind auch energe-
tische Projekte dabei, wodurch die 
Projektträger im Nachhinein weniger 
Folgekosten haben – was vielleicht 
für den einen oder anderen überle-
benswichtig ist.

Zusätzlich zum Areal der Mailust 
konnte nun auch das Verfahren, 
das jahrelang andauern wird, zur 
Ausweisung neuer Gewerbeflächen 
für kleine Dienstleister und mittel-
ständische Betriebe angestoβen 
werden. Unternehmen werden so 
in absehbarer Zeit vor Ort entlang 
der Autobahn einen ausgewiesenen 
Raum erhalten, um ihre Tätigkeit zu 
starten oder auszudehnen. Arbeits-
plätze und auch Familienexistenzen 
können so gesichert und sogar zu-
sätzliche Plätze geschaffen werden. 
Im Endeffekt werden wichtige Wei-
chen für ein würdiges Leben vieler 
Menschen gestellt.

Es würde den Rahmen sprengen, 
wenn so wichtige Bereiche für die 
Lebensqualität wie die öffentlichen 
Arbeiten, Energie, Mobilität und Um-
weltschutz oder Tourismus (Burg 
und Blausteinmuseum) und Kultur 
ausführlich beleuchtet würden. Ins-
gesamt sind auch in diesen Feldern 
knapp 9 Millionen EUR für 2022 und 
2023 vorgesehen.

Wenn all‘ diese Projekte und Initia-
tiven auf die Beine gestellt werden, 
wenn für unsere Sicherheit gesorgt 
wird, wenn Menschen gerettet wer-
den, wenn unsere älteren Mitmen-
schen und die Kinder umsorgt und 
begleitet werden, wenn jungen Fa-
milien und am Rand Stehenden die 
Hand hier bei uns gereicht werden 
kann, wenn unsere Kinder zu Erwach-
senen werden und ihr Leben erfolg-
reich meistern können, wenn Flücht-
linge aufgenommen werden, dann 
verdanken wir das den hunderten 
von Menschen, in den städtischen 
Diensten, in den Schulen, bei der Po-
lizei, beim Rettungsdienst und der 
Feuerwehr, in den Pflegeeinrichtun-
gen und in den Vereinen, Vereinigun-
gen und Komitees der Stadtgemein-
de, die ihr Möglichstes, ja ihr Bestes 
geben und sehr oft weit mehr als das.
Sie gehen ihrem Beruf/ihrer Beru-
fung nach, sie setzen sich als Freiwil-
lige und Ehrenamtliche weit über das 
Soll ein, sie sind z.T. Tag und Nacht 
bereit für uns und arbeiten ständig 
und immer für unsere Sicherheit, für 
die Bildung unserer Kinder, für das 
Wohlergehen unserer älteren Mit-
menschen.

Angesichts dieses groβartigen Einsat-
zes hunderter Mitbürger und Mitbür-
gerinnen, denen ich an dieser Stelle 
einen ganz besonders ausgeprägten 
Gemeinsinn bescheinigen möchte, ist 
es enttäuschend, aber sehr ernst zu 
nehmen, wenn jeder fünfte Belgier 
laut Umfragen bereit wäre, die De-
mokratie aufzugeben und entspre-
chend vieles von dem Erwähnten 
über Bord zu werfen.
Schämenswert und zu ahnden ist, 
wenn unsere Ärzte und Pflegekräfte 
immer öfter Opfer von Belästigung 
und tätlichen Übergriffen werden.
Entsetzen und Fassungslosigkeit kam 
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Laut neuem Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigungen müssen 
alle VoGs bis zum 1. Januar 2024 ihre Satzungen an die neue Gesetz-
gebung angepasst haben.   

Zur besseren Vorbereitung / Umsetzung dieser Anpassungen bietet die 
Stadtgemeinde Sankt Vith in Zusammenarbeit mit dem Ministerium der 
Deutschsprachigen Gemeinschaft einen Infoabend an. 

Dieser findet statt am Dienstag, dem 28. Februar 2023 
um 19:30 Uhr im großen Saal des Triangels. 

Referenten sind: Frau Marieke Gillessen vom Ministerium der Deutsch-
sprachigen Gemeinschaft und Herr Jacques Lauffs von Ethias. 

Eingeladen sind die Vertreter der Vorstände von Vereinen aus dem 
Sport-, Kultur- und dem Gesellschaftsleben der Stadtgemeinde. 

Auch Vertreter von Vereinen, die keine VoGs sind, sind willkommen, 
um sich über die Möglichkeiten einer VoG zu informieren. 

Zusätzliche Informationen finden Sie auf: 
www.ostbelgienlive.be/satzungsanpassung.

Eine Anmeldung ist nicht vonnöten. 

Anpassungen der Satzung von VoGs

in mir auf, als in mehreren Städten 
die Sicherheits- und Rettungskräfte 
Zielscheibe gewalttätiger Übergrif-
fe wurden oder mit Leuchtraketen 
beschossen wurden, um sie an ih-
rem Einsatz zu hindern. Auch wenn 
glücklicherweise niemand ernsthaft 
verletzt wurde, bedenken wir doch 
die schwere psychische Belastung, 
der unsere Frauen und Männer aus-
gesetzt sind.
Hoffentlich folgen den Ankündigun-
gen der Innenministerin, die Anzahl 
der Gewalttaten zu minimieren und 
die Täter zu verfolgen, auch die nö-
tigen Taten.

Es geht nicht an, dass brutale Gewalt 
und sehr feine, aber sehr gefährliche 
Hetze zu unserer Muttersprache wer-
den, praktisch zum einzigen Kommu-
nikationsmittel avancieren.
 
Lassen wir das nicht zu. Lassen wir 
uns das nicht gefallen.

Aber vielmehr noch: Lassen wir uns 
nicht unterkriegen. Sehen wir unbe-
irrbar das Positive. Handeln wir wei-
terhin für den anderen.
Antworten sie alle, wir alle weiterhin 
mit Mitmenschlichkeit und Solidari-
tät.
Werden/bleiben sie/wir alle durch 
unseren Einsatz zum Hoffnungs-
schimmer, zur Zuflucht, zum Weg-
weiser bei Verunsicherung, Orientie-
rungslosigkeit, Überforderung und 
Ohnmacht.
Geben wir den Menschen und den 
Betrieben, die es alleine nicht schaf-
fen, im Groβen wie nach Möglichkeit 
im Kleinen zunächst das Gefühl, nicht 
zu Verlierern im Sog der Krisen zu 
werden. Und vielmehr noch: Abseits 
von politischen Spielchen und Wahl-
kampfgeplänkel, abseits von extre-
men Positionen ist ein gesetzlicher, 
wirtschaftlicher und steuerpolitscher 
Rahmen abzustecken und anzupas-
sen, damit ein gerechtes, menschen-
würdiges Zusammenleben für alle 
möglich wird und bleibt.

Ich bin erfüllt von tiefer Dankbarkeit, 
Zuversicht und Gelassenheit, ange-
sichts der vielen Menschen in un-
serer Stadtgemeinde, die durch ihr 
Handeln Beispiel sind, Orientierung 
und Antwort geben.
Das ist so (äuβerst) wertvoll, das ist 
herausragend. Das verdient Respekt.
Ihr Handeln – manchmal auch ein 
wenig herablassend – als Selbstver-

ständlichkeit darzustellen, wäre un-
gerecht – genau so wie: Sie werden ja 
dafür bezahlt, wenn sie ihre Tätigkeit 
als Beruf ausüben. Sie tun oft weit 
mehr als nötig, damit es läuft – da-
mit wir die vielen Dienstleistungen 
nutzen können, damit den Menschen 
in den verschiedensten Lebenslagen 
effizient und unkompliziert gehol-
fen werden kann und alles machbar 
bleibt.

Ihr Einsatz, ihre Hilfsbereitschaft, ihre 
Empathie ist immer ein Mehr für un-
sere Mitmenschen, auch wenn es nur 
manchmal oder auf freiwilliger und 
ehrenamtlicher Basis geschieht.

König Philippe hat gesagt: „Mehr 
denn je macht jede noch so kleine 
Handlung einen Unterschied. Jede 
freundliche wohlwollende Geste, je-
der Akt der Fürsorge für den Plane-
ten“ – ich würde hinzufügen, jeder Akt 
der Fürsorge für den Mitmenschen. 
„Das sollte uns Mut geben und Hoff-
nung. Schlieβlich vermittelt uns die 
Geschichte eine Botschaft des Ver-
trauens. Sie lehrt uns, dass wir in der 
Lage sind, selbst die schwersten Kri-
sen zu überwinden – vorausgesetzt, 
wir tun es gemeinsam. Denn die Ban-
de, die wir miteinander knüpfen, sind 
unser gröβter Reichtum“.

Herbert Grommes
Bürgermeister der 
Stadtgemeinde Sankt Vith

Le roi Philippe disait: „Plus que ja-
mais, chaque acte que nous pensons, 
si petit soit-il, chaque geste de bien-
veillance, … fait la différence. Cela 
doit nous donner du courage – et de 
l’espoir.
Enfin, l’histoire porte un message de 
confiance. Elle nous apprend que 
nous sommes capables de surmon-
ter les crises les plus difficiles – à con-
dition de le faire ensemble. En effet, 
notre plus grande richesse, ce sont 
les liens que nous tissons ».

Ich wünsche Ihnen allen für die 
nächsten 365 Tage, dass genau die-
ser unser gröβter Reichtum – man 
könnte auch sagen der Reichtum 
des Herzens - erhalten bleibt und 
sich mehrt.
Je vous souhaite de tout cœur pour 
le Nouvel An cette grande richesse. 
Cette richesse du cœur. Qu’elle vous 
envahisse. Qu’elle se propage chez 
vous et vos familles.



UNSERE GEMEINDE  |   01-2023                 5

Infos
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UNSERE GEMEINDE
Rodt: Steuer auf den Unterhalt der Kanalisation 2023

Zuschuss zur rationellen und effizienten Energienutzung

Im Jahre 2022 ist die biologische 
Kläranlage in der Ortschaft in Rodt 
in Betrieb genommen worden 
und beruht auf einen natürlichen 
Prozess zur Abwasserklärung. Die 
Kläranlage ist für 760 Einwohner-
gleichwerte ausgelegt und kann so-
mit einen Großteil der Haushalte in 
Rodt bedienen. 

Für die betroffenen Haushalte in 
der kollektiven Zone entfällt somit 
die Pflicht der Klärung ihrer Abwäs-

Gerade in Zeiten hoher Energie-
preise ist es noch einmal wichtiger 
den Verbrauch auf ein Minimum zu 
beschränken und die Wohnung auf 
mögliche Sanierungsmaßnahmen 
zu prüfen.
Die Deutschsprachige Gemein-
schaft bietet eine Reihe an verschie-
denen Zuschüssen an:

ser, sie sind jedoch verpflichtet, das 
Gebäude an die öffentliche Kanali-
sation anzuschließen (insofern der 
betreffende Straßenabschnitt mit 
einer Kanalisation ausgestattet ist) 
und ihre individuelle Kläranlage 
stillzulegen und abzutrennen. Eine 
Ausnahme bilden jedoch ordnungs-
gemäß zugelassene individuelle 
Kläreinheiten, die in Abweichung 
der Verpflichtung zum Anschluss an 
die Kanalisation installiert wurden 
und Gegenstand einer Umweltge-

Diese Maßnahmen möchten wir un-
sererseits unterstützen und bekräf-
tigen indem allen Antragstellern fol-
gende Zuschüsse für Investitionen 
im Energiebereich gewährt werden:

a) Der Zuschuss der Gemeinde 
beläuft sich auf 15 % der von der 
Deutschsprachigen Gemeinschaft 
genehmigten energetischen Prä-
mien, die ab dem 01.11.2021 gültig 
sind. Der maximale Zuschussbe-
trag der Gemeinde Sankt Vith pro 
Maßnahme beträgt 1.200,00 €. 
Der Antragsteller reicht die defini-
tive Zuschusszusage der Deutsch-
sprachigen Gemeinschaft ein. 

nehmigung sind, insofern sie nicht 
überaltert und immer noch funkti-
onstüchtig sind.

Des Weiteren wird die Steuer auf 
den Unterhalt der Kanalisation ab 
dem Jahr 2023 auf die veränderte Si-
tuation angepasst. Die betroffenen 
Haushalte in der kollektiven Zone 
werden eine jährliche Steuer von 
50,00 € erhalten (vorher 20,00 €). 

b) Ausführung eines Zertifikates 
für die Energieeffizienz der Ge-
bäude (EEG), welches für die
Beantragung der Prämie für 
die energetische Sanierung der 
Deutschsprachigen Gemeinschaft
benötigt wird. 

Der Zuschuss der Gemeinde beläuft 
sich auf 50 % der Kosten des Zerti-
fikates. Der maximale Zuschussbe-
trag beträgt 100,00 €.

Die bezuschussten Investitionen 
müssen eine Immobilie betreffen, 
die auf dem Gebiet der Gemeinde 
Sankt Vith liegt.

Büro 204 
finanzen@st.vith.be 
080 280 119
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UNSER ÖHSZ
Vergessen Sie nicht Ihre Heizkostenzulage von 300 Euro

Erfolgreiche Aktion „Solidarische Weihnachten“ 

Die Föderalregierung hat eine 
Heizkostenzulage in Höhe von 300 
Euro für alle Nutzer von Heizöl und/
oder Propangas (per Tankwagen) 
vorgesehen, egal wieviel Liter gelie-
fert wurden und egal wie hoch das 
Einkommen ist. Die Lieferung muss 
zwischen dem 15.11.2021 und 
31.03.2023 erfolgt sein.

Das ÖSHZ Sankt Vith hat in diesem Jahr zum 12. Mal 
in Folge die Aktion „Solidarische Weihnachten“ orga-
nisiert. Wie im letzten Jahr wurde die Aktion erneut 
erfolgreich in Zusammenarbeit mit dem Tourist Info 
der Gemeinde Sankt Vith durchgeführt. Dort wurde der 
Weihnachtsbaum mit den 75 Wunschzetteln aufgestellt.
Dank der großen Spendenbereitschaft zahlreicher 
Personen konnten die Geschenkewünsche hiesiger 
Kinder, deren Familien mit größeren finanziellen 
Schwierigkeiten zurechtkommen müssen, erfüllt 
werden. 

Eine Besonderheit war in diesem Jahr erneut eine 
Zusammenarbeit mit dem Maria-Goretti-Institut in 
Sankt Vith. Im Rahmen des Religionsunterrichtes haben 
Schülerinnen und Schüler des ersten und zweiten 
Sekundarschuljahres für jedes Kind zusätzlich einen 
Schuhkarton mit nützlichen Utensilien zusammenge-
packt. Den Inhalt des Kartons konnten die Jugendlichen 
je nach Alter und Geschlecht der beschenkten Kinder 
kreativ auswählen.

Das ÖSHZ Sankt Vith möchte hiermit den ausdrück-
lichen Dank der Eltern und Kinder weitergeben. Für 
sie ist Weihnachten nicht nur ein Wunsch in Erfüllung 
gegangen, sie durften sich darüber hinaus auch über 

Um diese Zulage zu erhalten, 
müssen Sie bis zum 30.04.23 Ihren 
Antrag beim FÖD Wirtschaft einrei-
chen, entweder mittels des dafür 
vorgesehenen Antragsformulars 
per Einschreiben oder online: 
https://chequemazout.economie.
fgov.be/de/login

Infos
Bei Fragen steht Ihnen das ÖSHZ 
Sankt Vith telefonisch (080 28 20 
30) oder per E-Mail (st.vith@oshz.
be) zur Verfügung.

Ab Januar 2023 abgeänderte 
Sprechstunden:
Mo: 9 Uhr bis 12 Uhr im ÖSHZ
Di: 14 Uhr bis 16 Uhr im Rathaus.

ein Überraschungspaket seitens der Maria-Goretti-Se-
kundarschule freuen. Herzlichen Dank an alle, die dies 
ermöglicht haben. Des Weiteren gilt unser Dank auch 
den hiesigen Geschäften, die uns bei den Einkäufen 
großzügig entgegengekommen sind. 

Da mehr gespendet wurde als erwartet, wird das ÖSHZ 
Sankt Vith erneut mit dem Überschuss Schulmaterial 
für das kommende Schuljahr oder notwendige Alltags-
dinge besorgen und an die Kinder weitergeben. 
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Unterhalt Hecken und Parzellen,  
streunende Hunde, Hausnummern

Der Winter ist da

Unterhalt Hecken
Hecken und Anpflanzungen, durch die das Eigentum 
und die öffentliche Straße begrenzt werden oder die in 
der Nähe der öffentlichen Straße angelegt sind, müssen 
das ganze Jahr über so gepflegt werden, dass sie nicht 
auf die öffentliche Straße ragen, keine Sichtbehinderung 
darstellen und niemanden behindern.
Verkehrsschilder, die Stromversorgung, das Kabelfern-
sehen, die öffentliche Beleuchtung, Elektro-, Telefon-, 
Fernsehverteilermasten und die Bürgersteige müssen 
frei bleiben. 
Die durch das Beschneiden der Hecken entstandenen 
Abfälle müssen unverzüglich aufgehoben und wegge-
räumt werden.  Radwege und Bürgersteige müssen 
besenrein gesäubert werden.

Streunende Hunde/Tiere
Es ist verboten, Hunde unbeaufsichtigt streunen 
zu lassen oder ihnen Auslauf zu öffentlichen oder 
privaten Orten, die der Öffentlichkeit zugänglich sind, zu 

Die Witterung und die Temperaturen machen es deut-
lich: Der Winter ist da. Hoffentlich bleiben Sie von einem 
Unfall verschont!

Durch eine clevere Investition richtig Geld 
sparen.
Ein Reifensatz ist billiger als die kleinste Beule!  Nur ein 
guter Satz Winterreifen bietet die beste Haftung auf 
schneebedeckten Straßen. Falls Sie den Reifenwechsel 
also noch nicht vorgenommen haben, ist es jetzt höchste 
Zeit. Um ihr Fahrzeug wintertauglich zu machen ist es 
ebenfalls sinnvoll das Scheibenwischerwasser mit Frost-
schutzmittel nachzufüllen und sich vor der Fahrt die Zeit 
zu nehmen, die Scheiben frei zu machen.

Müssen die Behörden nicht dafür sorgen, 
dass die Straßen geräumt sind?
Artikel 10 der Straßenverkehrsordnung verpflichtet 
jeden Fahrer, sein Fahrverhalten den Witterungsver-
hältnissen anzupassen. Damit schreibt der Gesetzgeber 
jedem Verkehrsteilnehmer seine persönliche Verant-
wortung zu.
Die Winterdienste der Gemeinden versuchen ihr 
Möglichstes um die Straßen zu räumen.  Jedoch ist das 
Wegenetz in der Eifel so weitläufig, dass nicht überall 
und zur gleichen Zeit die Straßen frei gemacht werden 
können.  Oberstes Ziel der Winterdienste ist es, die 

gewähren. Hunde müssen an der Leine geführt werden.
Außerdem erinnern wir nochmals daran, dass Hunde 
wie Katzen gechipt sein müssen und empfehlen, auf 
www.dogid.be und www.catid.be die Einwilligung zu 
geben, dass ihre Daten sichtbar werden. Ansonsten ist 
es der Polizei aus Datenschutzgründen nicht möglich, 
den Besitzer sofort zu ermitteln. Kann der Eigentümer 
nicht sofort identifiziert werden, wird das Tier zum Tier-
heim gebracht, wodurch zusätzliche Unkosten für den 
Halter entstehen.

Hausnummern
An der Straßenfassade jedes Gebäudes muss eine Haus-
nummer angebracht werden. Diese muss jederzeit von 
der Straße aus gut sichtbar sein. Bei Bedarf soll eine 
Reproduktion am Briefkasten angebracht werden.
Diese Bestimmungen dienen dazu, das Zusammenleben 
sicherer zu gestalten und die Lebensqualität in unseren 
Ortschaften zu erhalten.

Zugänglichkeit zu den einzelnen Ortschaften wieder 
herzustellen und Verbindungswege offen zu halten. 
Nach einem gut durchdachten Konzept, von der Über-
wachung der Wetterdaten, bis hin zu nächtlichen Kont-
rollfahrten, wird beschlossen, wann welche Fahrbahn 
geräumt wird. Demnach ist es weder nötig, noch sinnvoll 
die Gemeinde oder die Rettungsdienste zu kontaktieren, 
um einen Streudienst anzufordern. Seien Sie versichert:  
Die Behörden geben ihr Bestes.

Geduld und Abstand:  zwei entscheidende 
Faktoren.
Indem Sie langsam fahren, gefährliche Überholmanöver 
vermeiden und immer ausreichend Abstand zu anderen 
Fahrzeugen wahren, kommen sie auch im Winter sicher 
ans Ziel.  Lassen Sie sich nicht aus der Ruhe bringen.  Es 
gilt lieber etwas später ankommen als gar nicht!

Der Schnee vor der eigenen Haustür „gehört“ 
dem Bürger.
Nicht nur Autofahrer können verunglücken, sondern 
auch Fußgänger. Jeder von uns ist schon mal auf glatter 
Oberfläche ausgerutscht. Oft bleibt es dabei bei einem 
amüsanten Ausrutscher. In manchen Fällen kommt es 
aber leider auch zu  Verletzungen. Denken Sie deshalb 
an Ihre Mitmenschen und räumen Sie Schnee und Eis 
vor Ihrer Haustüre. 

Aachener Straße 123
4780 Sankt Vith
Tel.: 080 291 418 – 080 291 425
Email: pz.eifel.einsatz@police.belgium.eu
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Kreatives Atelier Neundorf
In der ehemaligen Schule in 
Neundorf, die seit vielen Jahren vom 
Kreativen Atelier genutzt wird, wa-
ren die Sanitäranlagen in die Jahre 
gekommen. In den letzten Monaten 
haben die Mitarbeiter des Bauhofes 
eine Grundsanierung im Sanitär-
trakt durchgeführt. Auf den Bildern 
erkennt man das Ergebnis, das sich 
sehen lassen kann. Neben kleinen 
anderen Arbeiten am Gebäude wird 
auf der Etage eine Isolierdecke des 
großen Aktivitätsraumes zu Beginn 
des Jahres eingebaut. Durch diese 
Maßnahme können dann neben 
der Verschönerung des Raumes 
auch noch Heizkosten eingespart 
werden.

Lehrer-Hennes-Straße in Emmels
Nachdem die Ortsdurchfahrt (Rek-
tor-Cremer-Straße und Poststra-
ße) durch die Straßenverwaltung 
der Wallonischen Region erneu-
ert wurde, hat die Stadtgemeinde 
gemeinsam mit der AIDE und an-
deren Versorgern die Lehrer-Hen-
nes-Straße von Grund auf erneuert. 
Da Emmels sich in der kollektiven 
Abwasserklärzone befindet, wurde 
gemeinsam mit der AIDE ein Pro-
jekt ausgearbeitet zur Verlegung 
eines Doppelkanalsystems und 
zur Verbreiterung der Lehrer-Hen-
nes-Straße. Bereits während der Ar-
beiten an der Poststraße wurde der 
Anschluss an den Abwasserkanal 
sowie die Ableitung des Regenwas-
sers in den Bachlauf realisiert. Die 
Verlegung des doppelten Kanals 
hat für viele Einschränkungen der 
Anwohner gesorgt. Ein Dankeschön 
für deren Geduld und Einsicht ist 
an dieser Stelle angebracht. Im 
Anschluss an die Kanalverlegung 
wurden eine neue Wasserleitung 
und auch andere Versorgerlei-
tungen am Straßenrand verlegt. 
Danach folgte die Profilierung der 
neu anzulegenden und breiteren 

Straße mit beidseitig gegossenen 
Wasserrinnen. Der Wendehammer 
am Ende des Weges wurde vergrö-
ßert und ebenfalls neugestaltet. 
Die neuen Straßenlampen auf de-
korativen Masten sorgen für mehr 
Helligkeit in den dunklen Abend-
stunden entlang der Straße.  Mit 
der Pflanzung der Hecke sind die 
Arbeiten größtenteils abgeschlos-
sen. Lediglich ORES konnte bedingt 
durch Lieferengpässe noch keine 
Stromkasten montieren. Sobald die 
Kästen vorrätig sind, wird die Mon-
tage bewerkstelligt. 

Die Kosten der Doppelkanalver-
legung zu Lasten der AIDE liegen 
bei rund 277.000 €, die Stadtwerke 
haben eine neue Wasserleitung für 
rund 39.900 € verlegt und die Stadt-
gemeinde trägt den Anteil der Er-
neuerung der Straße, der bei rund 
228.000 € liegt. Alles in allem ist 
dieses Projekt mit Sicherheit eine 
Aufwertung für die Anwohner der 
Straße. Wir möchten uns natürlich 
bei allen bedanken, die am Gelin-
gen dieses Projektes beigetragen 
haben.
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UNSERE BAUHOF
Ehemalige Schule in Emmels
Das unter Denkmalschutz stehende Gebäude der ehe-
maligen Schule in Emmels dient neben der Pfarrbiblio-
thek auch noch als Wohnraum für 2 Mietparteien des 
Öffentlichen Wohnungsbaus. In den letzten Monaten 
haben die Mitarbeiter des Bauhofes die Zuwegung 
zum Eingang zur Pfarrbibliothek mit Einverständnis 
der Denkmalschutzbehörde erneuert. Durch diese Ar-
beiten wurde Personen mit eingeschränkter Mobilität 
der Zugang zur Bibliothek erleichtert. Neben neuen 
Silikonfugen an Fenstern und der Eingangstür wurden 
im Innenbereich auch neue Fußleisten angebracht. 

Im kommenden Jahr wird die Fassade des denkmalge-
schützten Gebäudes durch ein Projekt mit Zuschussbe-
teiligung der DG instandgesetzt. Neben der Ausbesse-
rung der Fassade muss vor allen Dingen ein Anstrich 
mit entsprechenden Materialien durch professionelle 
Handwerker bewerkstelligt werden. 

Neue Bänke
Der Bauhof hat in den letzten Jahren an idyllischen Or-
ten (siehe Bild: Setzer Mühle) neue Sitzbänke aufgestellt 
oder alte Bänke durch neue ersetzt. Mittlerweile wer-
den die Sitzflächen der Bänke aus recyceltem Material 
erneuert. Dies erleichtert den Unterhalt, da das Mate-
rial wetterbeständig ist und keinen Anstrich benötigt. 
Das Material ist auch bei leichter Feuchtigkeit schnel-
ler trocken und somit einladender für die potentiellen 
Nutzer, die unsere schöne Landschaft an den besten 
Aussichtspunkten genießen möchten.

Urnengräber in Galhausen
Auf dem Friedhof von Galhausen wurden dieses Jahr in 
einer ersten Phase 3 Urnengräber eingerichtet. In einer 
zweiten Phase werden noch etwa 4 bis 5 Urnengräber 
hinzukommen. Aufgrund der räumlichen Enge müssen 
noch einige Vorbereitungsplanungen gemacht werden 
um den Raumbedarf optimal auszuschöpfen.
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Wenn Sie mit einem Karnevalswagen und/oder einer Fußgruppe an 
gleich welchen Karnevalszügen teilnehmen möchten, sind Sie verpflich-
tet, dies frühzeitig anzumelden.

Die Anmeldung für die Teilnahme an Karnevalszügen innerhalb der 
Gemeinde Sankt Vith (Stadt, Schönberg, ….) erfolgt bei der KG Fahr'm 
dar St.Vith.

Deren Verantwortliche nehmen den Wagen in Augenschein und teilen 
der Gemeindeverwaltung mit, wenn der Wagen (mit oder ohne Grup-
pe) an einem Karnevalsumzug innerhalb der Gemeinde teilnimmt.
Falls Sie mit dem Karnevalswagen an einem Umzug außerhalb der 
Gemeinde Sankt Vith teilnehmen, müssen Sie dies umgehend der 
Gemeindeverwaltung (Sekretariat: kontakt@st.vith.be) mitteilen, damit 
die erforderliche Genehmigung rechtzeitig aus- und zugestellt werden 
kann.

www.st.vith.be/karneval

Wichtiger Hinweis für alle 
Karnevalswagen und Fußgruppen
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UNSERE GEMEINDE

Neuanschaffungen für den Bauhof

Exzellenz Medaille für John 
Wiesemes aus Recht bei den 
World Skills

Traktor mit Böschungsmäher
Der Böschungsmäher ist mit zwei Gebläsen ausgerüs-
tet:             
Das erste Gebläse ist ein Insektenschutzgebläse , was 
mit Luftdruck die Insekten vor dem Mäher wegbläst.
Das zweite Gebläse bläst die Straße hinter dem Mäh-
vorgang wieder sauber.   
Kosten der Anschaffung: 108.470,45 €

John Wiesemes aus Recht hat bei den Berufs-Weltmeis-
terschaften 2022 in der Kategorie KFZ-Mechatronik den 
achten Platz erreicht und damit eine der Exzellenz-Me-
daillen gewonnen.

Wir gratulieren zu diesem grandiosen Ergebnis!

Gebrauchter Tieflader
Mit dem Tieflader können Material und Maschinen bis 
zu einem Gewicht von 14 Tonnen transportiert werden.
Das ermöglicht dem Bauhof bei Bedarf auch kurzfristig 
Material, Maschinen des Bauhofes oder auch Leihma-
schinen ( Walze , Raupenfahrzeug ) zu den Baustellen 
zu schaffen.
Die Anschaffung schlug mit 17.968,50 € zu Buche.

John Wiesemes (r) mit seinem Coach Philippe Kever (l)
Foto von WorldSkills Belgium

Im November 2022 erhielt Hugues Lentz den Label 
Master - Goldener Orden als Förderer des Sektors 
„Frisör – Ästhetik und Wohlfühlen – Fitness“
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Am 28. Oktober 2022 und am 16. Dezember 2022 wurden 
wieder zahlreiche JubilarInnen und Jubelpaare geladen. 
Bürgermeister Herbert Grommes gratulierte im Namen 
der Gemeinde, der Verwaltung, des Gemeindekollegiums 
und des Stadtrates zum 95. und 90. Geburtstag, zur 
Diamantenen Hochzeit und zur Goldenen Hochzeit. 
Diesen Glückwünschen schloss sich das Königspaar an.
Folgende Jubiläen wurden gefeiert:

Jubilarinnen und Jubilare sowie 
zahlreiche Jubelpaare zu Gast 

Oktober
Frau Knips Maria 95. Geburtstag

Frau Limbourg Maria 95. Geburtstag

Herr Wiesemes Carl Johann 95. Geburtstag

Herr Wiesemes Otto Johann 90. Geburtstag

Herr Schaus Johann 90. Geburtstag

Herr Henkes Hubert 90. Geburtstag

Herr Archambeau Alfred 90. Geburtstag

Frau Lenges Maria 90. Geburtstag

Frau Junk Margaretha 90. Geburtstag

Frau Schlabertz Gertrude 90. Geburtstag

Frau Braun Gertrud 90. Geburtstag

Frau Biefer Christine 90. Geburtstag

Frau Margraff Katharina 90. Geburtstag

Herr Plumacher Peter 90. Geburtstag

Frau Mollers Margaretha 90. Geburtstag

Herr Mersch Adolf 90. Geburtstag

Herr & 
Frau

Heidecke- 
Konczalla

Heinz-Jürgen & 
Lissa Diamanthochzeit

Herr & 
Frau

Piront- 
Henkes Alfons & Zita Diamanthochzeit

Herr & 
Frau

Hoffmann- 
Lerho Johann & Maria Diamanthochzeit

Herr & 
Frau

Mettlen- 
Müller

Hubert &  
Mathilde Diamanthochzeit

Herr & 
Frau Pint-Junk Albert &  

Barbara Diamanthochzeit

Herr & 
Frau

Theissen- 
Lejeune Wilhelm & Maria Diamanthochzeit

Herr & 
Frau

Niessen- 
Krämer

Günther &  
Monique Goldhochzeit

Herr & 
Frau

Cornely- 
Györkös Lambert & Eva Goldhochzeit

Herr & 
Frau

Henkes- 
Claes Joseph & Anna Goldhochzeit

Herr & 
Frau Maus-Reusch Günther & 

Irmgard Goldhochzeit

Herr & 
Frau

Gennes- 
Langer Willy & Ruth Goldhochzeit

Herr & 
Frau

Meyer- 
Gillessen Erich & Marlie Goldhochzeit

Herr & 
Frau

Pflips- 
Flammang

Peter &  
Gertrud Goldhochzeit

Dezember
Frau Moelter Katharina 90. Geburtstag

Frau Schröder Emma 90. Geburtstag

Herr & 
Frau

Huppertz- 
Kraemer Alfred & Maria Diamanthochzeit

Herr & 
Frau Lachicorée Philippe & Marie Goldhochzeit

Herr & 
Frau Dölger Wilhelm & Jutta Goldhochzeit

Herr & 
Frau Henkes-Proes Bernard &  

Christine Goldhochzeit

Herr & 
Frau Dhur-Plattes Joseph & Maria Goldhochzeit

Herr & 
Frau

Scheuren- 
Schwall

Norbert &  
Catharina Goldhochzeit

Herr & 
Frau

Giebels- 
Probst

Peter &  
Martine Goldhochzeit

Herr & 
Frau

Hermann- 
Maraite Joseph & Juliana Goldhochzeit

Herr & 
Frau

Mausen- 
Meyer Ferdi & Maria Goldhochzeit

Herr & 
Frau

Pfeiffer- 
Lenfant Alfred & Luzia Goldhochzeit

Herr & 
Frau

Schmitz- 
Michaelis

Raimund & 
Annelise Goldhochzeit

Herr & 
Frau Feyen-Krings René &  

Marie-Josée Goldhochzeit

Herr & 
Frau Dijkstra Johannes & 

Adelheid Goldhochzeit

Herr & 
Frau

Niessen- 
Henkes

Jean-Marie & 
Mathilde Goldhochzeit

Herr & 
Frau Keller-Weber Dieter & Inge Goldhochzeit

Bürgermeister mit 2 Jubilarinnen - Dezember  
Foto von Alfons Henkes
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Müllpreisanpassung

Ermäßigung auf die Müllsteuer für niedrige Einkommen

Die Abfallentsorgung, die durch die 
Interkommunale IDELUX ausge-
führt wird, muss für die Gemeinden 
kostendeckend sein. So muss auch 
die Stadt Sankt Vith einen Kosten-
deckel zwischen 95 und 110% an 
die Haushalte berechnen. Durch 
die Einführung des „blauen Sacks“ 
haben die Haushalte im allgemei-
nen erheblich weniger Müll in ihren 
Duobacs. Die Steuer auf die Abfuhr 
vom Haushaltsmüll wird nicht an-
gehoben. Die Sätze von 85 € für 
Einpersonenhaushalte und 107 € 
für Mehrpersonenhaushalte und 
Zweitwohnungen bleiben weiter-
hin bestehen. Im Stadtrat Novem-

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung 
vom 30.11.2022 die jährliche Ein-
kommensobergrenze für den Erhalt 
einer Ermäßigung auf die Müllsteu-
er indexiert und folgende Beträge 
festgelegt.

Auf Vorlage des Steuerbescheides 
des Vorjahres kann die Ermäßigung 
gewährt werden. 

ber wurde lediglich beschlossen, 
den Kilopreis des im Duobac abge-
lieferten Mülls von 0,32 auf 0,36 € 
anzuheben. Im gleichen Atemzug 
wurde die Mindestmenge pro Haus-
halt, die auch bei Nichtabgabe be-
rechnet wird, von 20 Kg pro Jahr auf 
12 Kg reduziert. Dadurch sollen die 
Haushalte, die durch gezielte Müll-
vermeidung weniger Restmüll ab-
liefern, belohnt werden. Dies soll 
nach dem Motto laufen: Wer weni-
ger Müll einkauft, muss auch weni-
ger Abfall entsorgen.

Die Sozialtarife wurden nach Jahren 
wieder durch Indexierung angeho-

ben. Dadurch können mehr Fami-
lien mit geringem Einkommen von 
einer Ermäßigung profitieren. 

Wir möchten noch einmal daran 
erinnern, dass das korrekte Sortie-
ren des Haushaltsabfalls viel mehr 
Möglichkeiten der Wiederverwer-
tung eröffnet. Seit der Einführung 
des blauen Sacks werden allein da-
durch 14 verschiedene Abfallarten 
professionell getrennt und gezielt 
wiederverwertet. Helfen wir doch 
alle mit, unsere Umwelt sauber zu 
halten. Die nächsten Generationen 
werden es uns danken.

Haushalte, die schon im Genuss 
dieser Ermäßigung sind, brauchen 
keinen neuen Antrag zu stellen.

Tel: 080 280 119  
Mail: finanzen@st.vith.be

Fragen & Informationen

1 Personenhaushalt: 
15.100,00 € pro Jahr

zusätzlich für zweite Person: 
1.890,00 € pro Jahr

und für jede weitere Person: 
1.132,00 € pro Jahr

In Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz Sankt Vith möchte die Stadtgemeinde Sankt Vith 
einen Lehrgang „3 Minuten für ein Leben“ organisieren. In diesem 3-stündigen Abendkur-
sus werden die Teilnehmer mit der Wiederbelebungstechnik und der Verwendung eines 
halbautomatischen Defibrillators vertraut gemacht, sowie einem korrekten Notruf und der 
stabilen Seitenlage. Zielgruppe für diese Kurse sind die Vereine aus dem Sport-, Kultur- und 
dem Gesellschaftsleben der Stadtgemeinde. Am Ende des Kurses erhalten die Teilneh-
merInnen eine Teilnahmebescheinigung. Kosten: 25,00 €/Person. Einige Krankenkassen 
erstatten einen Teil der Einschreibegebühr zurück. Gruppengröße: max. 6 Personen. 
Es werden mehrere Kurse angeboten.

kultur@st.vith.be

„3 Minuten für ein Leben“

Anmeldungen bis zum 17. Februar zwecks weiterer Planung
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UNSERE GEMEINDE
Der große Frühjahrsputz 2023

Besichtigung von Valtris

Die 9. Ausgabe des großen Früh-
jahrsputzes findet in der Woche 
vom 23. bis zum 26. März statt.

Auch die Stadtgemeinde Sankt Vith 
hat sich dem großen Frühjahrsputz 
der Wallonischen Region schon vor 
Jahren angeschlossen. 

Seit 2015 werden die Bürger wie je-
des Jahr eingeladen sich mit ihren 
Organisationen, Schulen, Vereinen, 
Gruppen und Unternehmen sich an 
der Müllsammelaktion zu beteiligen 
und dafür zu sorgen, dass entlang 
der Straßen, Wege, Radwege und 
Bachläufe keine Abfälle die Natur 
verschmutzen.

Am 15. November 2022 waren etwa 
30 Mandatare und Verwaltungsan-
gestellte der 5 Eifelgemeinden zu 
einer Besichtigung der Firma Valt-
ris bei Charleroi aufgebrochen. In 
der Anlage von Valtris werden die 
wiederverwertbaren Abfälle des 
blauen Sacks getrennt. Insgesamt 
14 verschiedene Arten von Rest-
abfall können dadurch wiederver-
wertet und vermarktet werden. 
Alle Teilnehmer waren von dem 
ausgeklügelten System der Tren-
nung begeistert und von den sich 
daraus ergebenden Wiederverwer-
tungsmöglichkeiten. Die Optimie-
rung einer solchen Anlage beginnt 
in den Haushalten. Die Leitung von 
Valtris bedauert, dass zu viele nicht 
verwertbare Stoffe in den blauen 
Sack landen und dadurch Probleme 
bereiten. Auch wurde noch einmal 
darauf hingewiesen, dass es emi-
nent wichtig ist, dass Plastikflaschen 
und Alutrinkdosen längsseitig ab-

Im Sinne einer nachhaltigen Ent-
wicklung wird den Teilnehmern der 
vorherigen Ausgaben empfohlen, 
das Material, das sie noch besitzen 
(Westen, Handschuhe, Taschen...), 
wiederzuverwenden und nur das 
zu bestellen, was sie wirklich brau-
chen. Für neue Teilnehmer wird 
ein Reinigungsset, bestehend aus 
einem Paar Handschuhen, einer 
Leuchtweste und Müllsäcken, kos-
tenlos zur Verfügung gestellt, um 
sich der Bewegung anzuschließen.
Gehen Sie ab dem 13. Februar 2023 
auf bewapp.be (Menü "Je passe à 
l'action", Rubrik "Je participe au 
Grand Nettoyage"), um Ihr Anmel-
deformular auszufüllen. Anmel-
deschluss ist der 16. März. Diese 

geflacht werden um automatisch 
den richtigen Sortierweg zu fin-
den. Nicht geleerte Flaschen oder 
platt zusammengedrückte Dosen 
und Flaschen müssen per Hand 
sortiert werden. Durch korrektes 

Online-Anmeldung ermöglicht es 
Ihnen nicht nur, Ihre Route selbst 
festzulegen, sondern auch, das für 
Sie und Ihr Team erforderliche Ma-
terial zu bestellen. Ihre Gemeinde 
wird automatisch über Ihre Anmel-
dung informiert und wird sich mit 
Ihnen in Verbindung setzen, um die 
Abholung Ihrer Abfallsäcke zu or-
ganisieren und andere Details zu 
klären.

Für diejenigen, die bereits an der 
Ausgabe 2022 teilgenommen ha-
ben, und für die ganzjährig aktiven 
Botschafter der Sauberkeit wird 
vom 30. Januar bis zum 12. Februar 
ein vereinfachtes Anmeldeverfah-
ren eingerichtet.

Trennen in den Haushalten kann 
jeder seinen Anteil dazu leisten. 
Tun wir unser Bestes und sind wir 
uns dessen bewusst: Wir haben nur 
eine Umwelt und die müssen wir 
gemeinsam schützen.
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Haben Sie eine Frage zur Kompostierung 
oder zum Mulchen zu Hause?

Nachbarschaftskompost

Sie möchten zu Hause kompostie-
ren, wissen aber nicht, wo Sie an-
fangen sollen? Haben Sie Schwie-
rigkeiten, einen guten Kompost zu 
erhalten? Übler Geruch? Belästigun-
gen? Und wohin mit den Gartenab-
fällen? 

Die Kompostier-Helfer stehen 
bereit, um Ihnen zu helfen!
Als Bürger oder Gemeindebeamte 
haben sie an einer Schulung teilge-
nommen, die Theorie und Praxis 
miteinander kombiniert, um die 
wichtigsten Handgriffe für die Her-
stellung von hochwertigem Kom-
post zu Hause zu erlernen. 

Die Kompostbehälter, notwendige 
Werkzeuge und vor allem die gol-
denen Regeln des Kompostierens 
und Mulchens sind für sie kein Ge-
heimnis mehr. Jetzt möchten sie ihr 
Wissen mit denen teilen, die es be-
nötigen. 

Heute ist Kompostieren ein Bürger- 
akt, der Gutes tut! Kompostieren 
bedeutet, sich wieder mit der Erde 
zu verbinden und Teil eines natür-
lichen Kreislaufs zu sein. Seine Aus-
wirkungen sind sozial, ökologisch 
und wirtschaftlich.

Es ist auch eine einfache, schonen-
de und effektive Lösung zur Abfall-
reduzierung und Bodenpflege. Und 
schließlich können Sie mit Kompost 
erhebliche Einsparungen erzielen, 
indem Sie die Kosten für das Sam-
meln und Entsorgen von Abfällen 
senken.

Die Reduzierung von Küchen-
abfällen durch die Herstel-
lung von Kompost und die 
Reduzierung von Gartenabfäl-
len durch die Verwendung als 
Mulch haben viele wirtschaft-
liche und ökologische Vorteile. 

Wie kann ich sie kontaktieren?
Es ist ganz einfach: ein Anruf oder 
eine E-Mail genügt, um ihnen Ihre 
Situation und Ihre Fragen zu unter-
breiten, und sie werden Sie gerne 
beraten! 

Haben Sie eine komplexere Fra-
ge? Keine Panik! Insgesamt haben 
175 Personen die Schulung 2022 
im Einzugsgebiet von IDELUX En-
vironnement absolviert. Das so ent-
standene Netzwerk von Kompos-
tier-Helfern wird Sie unterstützen!

In Ihrer Gemeinde können Sie Kon-
takt aufnehmen mit folgenden Bür-
gern:

Die Gemeinde stellt ab Frühjahr 
2023 eine Kompostanlage an der 
alten Bahnstrecke hinter der Bi-
schöflichen Schule zur Verfügung. 
Der Nachbarschaftskompost bie-
tet vor allem Anwohnern ohne 
eigenen Garten die Möglichkeit, 
ihre Küchenabfälle wie Obst- und 
Gemüseschalen oder Kaffeesatz 
gemeinschaftlich zu kompostieren.

Die Nutzung der Kompostanlage ist 
kostenlos, eine Einschreibung bei 
der Gemeinde ist aber erforder-
lich. Alle Teilnehmer erhalten eine 
Teilnehmercharta und einen Zah-

Eine neue Schulung wird 2023 
angeboten
Sind Sie auch daran interessiert, 
Teil des Netzwerks der Kompos-
tier-Helfer zu werden?

Eine weitere Schulung ist für das 
Jahr 2023 geplant!

Vorname Name Telefonnummer E-Mail Adresse
Karin GILLESSEN 0473 32 33 81 kgillessen@hotmail.com
Lukas KRÄMER 0460 97 10 54 lukas.kraemer24@ 

gmail.com
Alexander KRINGS 0479 44 25 82 alexander.e.krings@ 

gmail.com
Jessica MEYER schuemmerisch@msn.com
Sylvie NEVEN nevsyl1812@gmail.com
Sophie PITZ 0477 71 71 94 sophiepitz@live.com

Verfolgen Sie die Neuigkeiten von 
IDELUX Environnement auf ihrer 
Webseite, um die für Januar/Feb-
ruar 2023 geplante Anmeldepha-
se nicht zu verpassen:

www.idelux.be > Déchets > Réduire 
mes déchets > Rejoignez le réseau 
des assistants compostage.

Weitere Informationen werden 
im Laufe des Monats März auf 
der Internetseite der Gemeinde 
und per Presse erteilt.

Kontaktperson: Konrad MICHELS 
+32 (0)80 28 01 08
konrad.michels@st.vith.be

Infos:

Infos:

lencode für ein Schloss, dass den 
Zugang zur Kompoststelle sichert. 
Dieser Code wird allen eingeschrie-
benen Teilnehmern mitgeteilt und 
ist gegenüber Dritten vertraulich zu 
behandeln.
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Kinderferientreff 2023
Nachdem der Kinderferientreff 
im Sommer 2022 mal wieder ein 
voller Erfolg war, freuen wir uns 
auch in diesem Jahr auf ein tolles 
Programm mit viel Spiel, Spaß und 
Action. 

Wie schon im letzten Jahr werden 
wieder alle Gruppen am Tomberg 
in Rodt Platz finden.

Die Einschreibung erfolgt aus-
schließlich online und startet 
wie gewohnt am 01.03.2023 um 7 
Uhr morgens für alle Familien mit 

Wohnsitz in der Gemeinde Sankt 
Vith oder für Familien mit Kindern 
in einer/einem Primarschule/Kin-
dergarten der Gemeinde Sankt 
Vith. Informationen zum Kinder-
ferientreff und zur Einschreibung 
werden ab Mitte Februar auf der 
Website der Gemeinde Sankt Vith 
veröffentlicht. 

Woche der Teenies (10-14 Jahre) 

21.08. - 25.08.20233-5 jährige & 
6-12 jährige Kinder 
17.07. – 20.07.2023
24.07. - 28.07.2023
31.07. - 04.08.2023

Totemus –  eine spannende 
Schnitzeljagd durch Sankt Vith
Seit Ende Dezember 2022 kann man sich in Sankt Vith 
auf die digitale Schatzsuche begeben. Unter dem Motto 
„Stadt und Natur so nah“ kann man mit Hilfe der App 
namens Totemus die 6,6 km lange Strecke in Sankt 
Vith erkunden.

Mit dem Ziel, den lokalen Tourismus zu fördern und 
die Ortschaft anhand spannender Entdeckungstouren 
näher zu bringen, wurde die App während der Pande-
mie in der Wallonie entwickelt. Im Vergleich zu vielen 
andere Anbietern ist sie völlig kostenlos und für Groß 
und Klein rund um die Uhr verfügbar. Die Route ist 
auf Deutsch, Französisch, Niederländisch und Englisch 
abrufbar.

Die Gemeinde Sankt Vith und das Tourist Info Sankt Vith 
haben eine interessante Tour ausgearbeitet, die bes-
tens geeignet ist für Touristen und auch Einheimische, 
die in die Stadt eintauchen und historische Ausschnitte 
ergründen möchten.

Also los, Totemus App herunterladen und Sankt Vith 
körperlich und geistig neu entdecken! 
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KINDER & JUGEND
Multisportlager im SFZ
für Kinder von 6 - 12 Jahren

Osterferien 2023
Di-Do 4.-6. April 2023
3 Tage von 9:30 - 16:00 Uhr

Unkostenbeitrag: 39 €    
Anmeldungen ab März nur mit dem 
Anmeldeformular auf: www.st.vith.be/sfz

Schwimmlager im SFZ
für Kinder ab 5 Jahren, 
für Anfänger und Fortgeschrittene 

Osterferien 2023
Mo-Fr 3.-7. April 2023
Di-Fr 11.-14. April 2023
9 mal, jeweils von 10:00-11:00 Uhr

Unkostenbeitrag: 65 €    
Anmeldungen ab November nur mit dem 
Anmeldeformular auf: www.st.vith.be/sfz

Aqua-Gym Kurse für Erwachsene
Mit Aqua-Gym bringen Sie Ihr Herz-Kreislauf-System 
auf Touren. Durch den Wasserwiderstand bei Bewe-
gungen verbrennen Sie Fett und Sie fördern den Mus-
kelaufbau fünfmal schneller als auf dem Trockenen. 
Aqua-Gym bzw. Wassergymnastik ist ideal für diejeni-
gen, die Abwechslung lieben, denn durch Trainingsge-
räte wie Aqua-Handschuhe, -Hanteln, -Bälle oder die 
biegsame Pool-Noodle wird es nie langweilig.

Schwimmkurs im SFZ
für Kinder ab 5 Jahren, 
nur für Nichtschwimmer 

ab dem 19. April 2023
Mittwochnachmittag
10 mal, jeweils von 13:30-14:20 Uhr

Unkostenbeitrag: 80 €    
Anmeldungen ab sofort an sfz@st.vith.be

Aquagym am Montag
mit Jean-Louis 

20:00 - 21:00 Uhr
keine Anmeldung erforderlich!

Unkostenbeitrag:
Einzelkarte: 7,50 €
Zehnerkarte: 65 €  

Aquagym am Dienstag
mit Quentin

ab dem 18. April 2023
10 mal von 16:00 - 17:00 Uhr
oder von 17:00 - 18:00 Uhr

Unkostenbeitrag: 
150 € pro Jahr (30 mal)
60 € pro Kurs (10 mal)

Anmeldungen ab sofort an sfz@st.vith.be

Neben dem funktionellen Aspekt der Wassergymnas-
tik runden Entspannungsübungen und kleine Spiele 
das Programm ab. Das Schweben im Wasser ohne 
hartes Aufsetzen schont dabei Gelenke und Wirbel-
säule. Daher ist Wassergymnastik nahezu für jeden 
geeignet.
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ATELIER NEUNDORF

Infos & Anmeldungen:
ATELIER NEUNDORF
Molkereiweg, Neundorf, 8
4780 ST. VITH

atelierneundorf@gmail.com 
Tel. 080 22 82 82 
www.atelier-neundorf.be

Ins neue Jahr startet das Atelier mit zahlreichen, ab-
wechslungsreichen Angeboten für Groß & Klein.

Kinder
Ab 4 Jahre haben die Kids Spaß in altersgerechten 
Animationsgruppen.
Besonders in den Karnevalsferien wird es lustig: 
Im Atelier „Clownerie“ verkleiden und schminken 
wir uns und bringen andere zum Lachen.

In den Osterferien freuen wir uns auf den Frühling, 
begrüßen „die ersten bunten Blümchen“ und be-
reiten uns natürlich auf das Osterfest vor. 
Die Größeren können das Häkeln erlernen oder 
mit Holz tolle Figuren bauen.

Erwachsene
Nähen steht weiterhin hoch im Kurs – für alle, die 
das Nähen von Grund auf erlernen möchten, gibt 
es die Nähmodule 1 (Anfänger) und 2 (Aufbau) mit 
Liselotte. Wer bereits gute Kenntnisse besitzt, kann 
in den Gruppen mit Christel am Dienstagabend 
oder samstags an eigenen Projekten nähen.

Malen darf nicht fehlen. NEU – Aquarellkursus am 
Montagnachmittag mit Samantha und der belieb-
te Acrylmalkursus mit Anne am Samstag, 1x im 
Monat.

Am eigenen PC lernen Sie Fotobücher gestalten, 
als Anfänger oder im weiterführenden Kursus mit 
anspruchsvolleren Gestaltungsmöglichkeiten.

Für alle die gerne Tanzen gibt es den Line Dance 
Kursus mit der Tanzgruppe Hinderhausen.

Außerdem im Angebot: Makramee, Beton, Ko-
chen, Gesundes aus der Natur, Floristik, Weiden-
flechten, Drechseln, Fitness & Wohlbefinden.

Treffs
Für alle, die gerne mit anderen kreativ sind, gibt 
es jede Woche verschiedene „Treffs“, woran man 
nach Belieben teilnehmen kann:  Keramik (Mon-
tagnachmittag), „Alles mit Faden“ (Socken stricken, 
Häkeln, Stricken, Spinnen, Weben, …)  (Dienstag-
nachmittag), Spaß mit Glas (Mittwochabend), „Al-
lerlei Bastelei“ (Donnerstagabend).

Fahrt
„Creativa“ Dortmund am 17.März. 

Jugendliche
Zeichnen & Malen ist eine tolle Freizeitbeschäf-
tigung! Samstagsvormittags - ab März - wird der 
Umgang mit Farbe, Pinsel und Stift in einem ab-
wechslungsreichen Workshop gelehrt. Für alle 
Interessierten ab 10 Jahre.

Frühling im Atelier

ACHTUNG: Das Kinderprogramm für die Sommer-
ferien wird am 1.März veröffentlicht !
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Die wichtigsten Stadtratsbeschlüsse vom September 2022

Die wichtigsten Stadtratsbeschlüsse vom Oktober 2022

Genehmigung des Lastenheftes, 
sowie Festlegung der Auftragsbe-
dingungen und der Vergabeart zum 
Ankauf von Mobiliar für den Esssaal 
der Gemeindeschule Sankt Vith.

Genehmigung des Investitionsplans 
Aktive Mobilität und Intermodalität 
(PIMACI).

Resolution zu den finanziellen Aus-
wirkungen aufgrund der Bewirt-

schaftung, Rückverfolgbarkeit und 
Sanierung von Erde.

Einverleibung einer Parzelle, Teil der 
Straße Prümer Berg und Walleroder 
Weg in das kommunale Wegenetz.

Gutachten und Stellungnahme zur 
Tagesordnung der Außerordentli-
chen Generalversammlung der In-
terkommunalen AIDE.

Ernennung von sanktionierenden 
Beamten der Provinz Lüttich.

Flussvertrag Mosel/Our – neue 
Phase: Umsetung des Aktionspro-
gramms (2023-2025) – finanzielle 
Beteiligung.

Genehmigung des Lastenheftes 
und der Kostenschätzung und Fest-
legung der Auftragsbedingungen 
und der Vergabeart zum Ankauf 
oder Leasing eines Elektro-Klein-
lasters mit offener Ladefläche für 
den Bauhof der Gemeinde.

Beschluss zur Erweiterung des Was-
serleitungsnetzes entlang öffentli-
cher Wege innerhalb der Bauzone 
und Übernahme des Kostenanteils 
der Antragsteller durch die Gemein-
de Sankt Vith.

Prinzipbeschluss der Sonderbedin-
gungen und des Lastenheftes zum 
Holzverkauf des Wirtschaftsjahres 
2023. Holzschläge mit insgesamt 
11.289m³ gelegen in den Gemein-
dewaldungen der Gemeinde Sankt 
Vith. 

Vorvereinbarung zwischen der Ge-
meinde Sankt Vith und der SPI zur 
Erstellung des Projektes Erweite-
rung des Gewerbegebietes „Steiner 
Berg“ Sankt Vith II.

Genehmigung des Lastenheftes 
und Festlegung der Auftragsbe-
dingungen und der Vergabeart zur 
Lieferung von Heizöl und Diesel- 
treibstoff für die Dienste und Ein-

richtungen der Gemeinde Sankt 
Vith für das Jahr 2023.

Beschluss zum Beitritt der Charta 
„Öffentliche Beleuchtungen“ von 
ORES Assets für eine Dauer von 4 
Jahren. 

Beschluss zur Verlängerung und 
anschließenden Kündigung der 
Vereinbarung vom 18.09.1996 zwi-
schen der Gemeinde Sankt Vith und 
der Genossenschaft Energie 2030.

Annullierung des Beschlusses vom 
28.09.2022 über die Einverleibung 
der Parzelle katastriert Gemarkung 
1/Sankt Vith, Flur B, Nummer 15N, 
Teil der Straße Prümer Berg oder 
Walleroder Weg, in das kommunale 
Wegenetz.

Beschluss zur Übertragung eines 
Oberflächenrechtes an die Genos-
senschaft mit beschränkter Haftung 
mit sozialer Zielsetzung „Courant 
d’air“ hinsichtlich der Ladestation  
für Elektroautos am Büchelturm.

Genehmigung zur Verlängerung 
der Mietverträge zwischen der Ge-
sellschaft A.S.T.R.I.D. und der Ge-
meinde Sankt Vith für 2 Sende- und 
Empfangsstationen für Mobilfunk 

gelegen in Recht und in Schönberg.

Gutachten und Stellungnahme zur 
Tagesordnung der Ordentlichen 
Generalversammlung der Inter-
kommunalen Musikakademie der 
Deutschsprachigen Gemeinschaft.

Organisation einer Herbstklasse 
für einen vollen Stundenplan im 
Primarbereich der Grundschule 
Schönberg.

Offizielles Subventioniertes Unter-
richtswesen (OSU) – Auswahlkri-
terien für eine Bezeichnung oder 
Ernennung im Unterrichtswesen in 
der Gemeinde Sankt Vith. 

A) Aufhebung der diesbezügli-
chen Beschlüsse des Stadtrates 
vom 29.Mai 2013

B) Verabschiedung der Auswahl-
kriterien für eine Bezeichnung 
oder Ernennung im Unterrichts-
wesen in der Gemeinde Sankt 
Vith.

Organisation des Grundschulwe-
sens für das Schuljahr 2022/2023 
auf der Grundlage der Stellenbe-
rechnung von März 2022.

STADTRATSBERICHTE
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Auszahlung von Funktionszuschüs-
sen für das Rechnungsjahr 2022 an 
die Sport- und Freizeitvereinigun-
gen.

- 49.842,12 € an die Sportvereine 

- 450 € an die Freizeitvereine

Auszahlung von Funktionszuschüs-
sen in Höhe von für das Rechnungs-
jahr 2022 an die Kultur- und Folklo-
revereinigungen.

- 14.633,01 € an die Gesangsver-
eine

- 4.635,42 € an die Instrumental- 
ensembles 

- 12.780,15 € an die Musikvereine

- 4.236,05 € an die Theatergrup-
pen

- 1.204,69 € an die Tanzgruppen

- 2.851,96 € an die Folklorevereine

Auszahlung von Funktionszuschüs-
sen in Höhe von 22.768,86 € für das 
Rechnungsjahr 2022 an die öffent-
lichen Bibliotheken. 

Auszahlung von Funktionszuschüs-
sen in Höhe von 12.648,08 € für das 
Rechnungsjahr 2022 an die Ver-
kehrsvereine.

Auszahlung von Funktionszuschüs-
sen in Höhe von 7231,89 €   für das 
Rechnungsjahr 2022 an die Freund-
schaftsbünde, Frauenverbände, 
Behindertenorganisationen, sozi-
ale sowie kulturelle und sonstige 
Organisationen und Dienste. 

Gewährung des Funktionszuschus-
ses in Höhe von 750 € für das Rech-
nungsjahr 2022 an die „Ostbelgien-
Festival VoG“

Gewährung des Funktionszuschus-
ses in Höhe von 498,30 € für das 
Rechnungsjahr 2022 an die Telefon-
hilfe 108 – Anonyme Lebenshilfe in 
der Deutschsprachigen Gemein-
schaft

Gewährung des Funktionszuschus-
ses in Höhe von 5.500 € für das 
Rechnungsjahr 2022 an die AGORA 
Theater VoG für die Durchführung 
der diesjährigen Theatertage.

Einführung einer Prämie für den 
Ankauf von Mehrwegbechern von 
Vereinen und Vereinigungen ohne 
Gewinnerzielungsabsicht (VoG), die 
ihren Sitz in der Gemeinde Sankt 
Vith haben.

Einführung eines Zuschusses für 
den Ankauf von Defibrillatoren an 
Sportvereine und Vereinigungen 
ohne Gewinnerzielungsabsicht 
(VoG), welche Eigentümer oder Mie-
ter/Nutzer einer Sportstätte sind. 

Zuschuss zur rationellen und effizi-
enten Energienutzung.

Billigung der Haushaltsplanabände-
rung Nr.2 der Kirchenfabrik Sankt 
Mariä-Himmelfahrt Neundorf für 
das Jahr 2022.

Genehmigung der Haushaltsabän-
derung Nr.2 der Gemeinde Sankt 
Vith für das Jahr 2022.

Die wichtigsten Stadtratsbeschlüsse vom November 2022
Erweiterung der bestehenden Kin-
derkrippe in Sankt Vith. Abschluss 
eines Dienstleistungsvertrags zur 
Erstellung des Projektes. Festlegung 
der Auftragsbedingungen und der 
Vergabeart. Genehmigung des Las-
tenheftes und der Kostenschätzung. 

Stellungnahme zur Abänderung 
des Sanierungsplans pro Zwischen- 
einzugsgebiet (PASH) für das Ge-
biet für konzentrierte kommunale 
Raumplanung (ZACC) im Ortsteil 
genannt „Gemeinde“ in Sankt Vith 
und für das Gebiet für konzentrierte 
kommunale Raumplanung (ZACC) 
und das Wohngebiet in der Straße 
„Hünninger Weg“ in Sankt Vith.

Beschluss des Antrags auf Revision 
des Sektorenplans – Mailust

Definitiver Beschluss zum Erwerb 
des „Haus Huppertz“, sowie der um-
liegenden Flächen und dem Anteil 
einer Parzelle in Sankt Vith.

Genehmigung des Gutachtens und 
der Stellungnahme zur Tagesord-
nung der strategischen Generalver-
sammlung der Interkommunalen 
AIDE.

Genehmigung des Gutachtens und 
der Stellungnahme zur Tagesord-
nung der ordentlichen Generalver-

sammlung der Interkommunalen 
FINOST.

Genehmigung des Gutachtens und 
der Stellungnahme zur Tagesord-
nung der strategischen und außer-
ordentlichen Generalversammlung 
der Interkommunalen IDELUX.

Genehmigung des Gutachtens und 
der Stellungnahme zur Tagesord-
nung der Generalversammlung der 
Interkommunalen ORES.

Genehmigung des Gutachtens und 
der Stellungnahme zur Tagesord-
nung der zweiten Generalversamm-

Die wichtigsten Stadtratsbeschlüsse vom Oktober 2022
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lung der Interkommunalen Eifel VI-
VIAS.

Gewährung von Zuschüssen im Rah-
men von Hilfsprojekten zur sozialen 
und wirtschaftlichen Entwicklung in 
Höhe von 5.000 € für das Jahr 2022.

Beschluss zur Gewährung eines Zu-
schusses in Höhe von 4.000 € für 
den Rodter Treff für Materialkosten 
zum Renovierungsprojekt „Renovie-
rung des Jugendtreffs“ im ehemali-
gen Pfarrheim Rodt.

Gewährung eines Zuschusses 
in Höhe von 3.000 € für die An-
schaffung einer touristischen 
Wander-App (TOTEMUS) an die 
Tourismusdachverband VoG der 
Gemeinde Sankt Vith.

Beschluss zur Unterstützung der 
Kandidatur der LAG 100 Dörfer – 1 
Zukunft für das Gebiet der südlichen 
Gemeinden für die LEADER-Förder-
periode 2023-2027 und finanzielle 

Beteiligung an der Antragsvorbe-
reitung seitens der WFG Ostbelgi-
en VoG.

Festlegung der kommunalen Dota-
tion an die Hilfeleistungszone DG 
der Provinz Lüttich in Höhe von 
423.937,28 € für das Jahr 2023.

Festlegung der kommunalen Dota-
tion an die Polizeizone Eifel in Höhe 
von 512.368 € für das Jahr 2023.

Beschluss zur Gebühr auf die Ab-
fuhr und die Verwertung von Haus-
haltsabfällen und gleichgestellten 
Abfälle im Rahmen des gewöhnli-
chen Sammeldienstes.

Genehmigung des Selbstkostenprei-
ses des Mülldienstes 2023.

Beschluss zur Steuer auf die Abfuhr 
und die Verwertung von Haushalts-
abfällen und gleichgestellten Abfälle 
im Rahmen des gewöhnlichen Sam-
meldienstes.

Beschluss zur Steuer über die er-
folgte Verteilung von Schriften, Ka-
talogen und Zeitschriften.

Beschluss zum Zuschlaghundertstel 
zur Immobilienvorbelastung.

Beschluss zur Zuschlagssteuer zur 
Staatssteuer auf die natürlichen 
Personen.

Genehmigung der Haushaltsplanab-
änderung Nr.1 des Öffentlichen So-
zialhilfezentrums Sankt Vith (ÖSHZ) 
für das Jahr 2022.

Genehmigung des Haushaltsplans 
des Öffentlichen Sozialhilfezent-
rums Sankt Vith (ÖSHZ).

Genehmigung der Haushaltsplanab-
änderung Nr. 3 der Gemeinde Sankt 
Vith für Jahr 2022.

Die wichtigsten Stadtratsbeschlüsse vom November 2022

Die wichtigsten Stadtratsbeschlüsse vom Dezember 2022
Kenntnisnahme des Jahresberichtes 
2022 gemäß Artikel 28 des Gemein-
dedekrets vom 23.April 2018 

Einige wichtige Informationen des 
Jahresberichtes 2022:

Der Stadtrat tagte 11 Mal im Zeit-
raum vom 1. Dezember 2021 bis 
zum 30. November 2022 und be-
handelte 477 Tagesordnungspunk-
te. Zu diesen 11 Sitzungen kamen 
insgesamt 147 Zuhörer.  

Das Gemeindekollegium tagte im 
gleichen Zeitraum 51 Mal und be-
handelte insgesamt 1.936 Tagesord-
nungspunkte. 

Im Jahr 2022 tagten die Ratsmitglie-

der zusätzlich in 52 Kommissions-
sitzungen.  

Die Bevölkerungszahl ist bis zum 
1. Dezember 2022 auf 10.035 an-
gestiegen (am 01. Dezember 2021 
waren es 9.950). 

Insgesamt stellte das Bevölkerungs-
amt 8.491  Bescheinigungen aus, 
darunter waren 2.176 Haushalts-
zusammensetzungen sowie 2.844 
Bescheinigungen betreffend Wohn-
sitzwechsel, 893 Wohnsitzbeschei-
nigungen und 568 Dokumente, die 
Ausländer betrafen.  

2022 waren 423 Kinder in den Pri-
marschulen der Gemeinde und 228 
Kinder im Kindergarten. 

Beschluss zum Schreiben der Ge-
sellschaft ORES in Bezug zur aktuel-
len Energiekrise. Teilweise Abschal-
tung der öffentlichen Beleuchtung.

Genehmigung des Projektes und 
der Kostenschätzung und Festle-
gung der Auftragsbedingungen 
und der Vergabeart zum Ankauf von 
Spielgeräten für den Spielplatz „Am 
Biermuseum“ in Rodt.

Genehmigung des Projektes und 
der Kostenschätzung und Festle-
gung der Auftragsbedingungen und 
der Vergabeart zur Instandsetzung 
und dem Neuanstrich der Außen-
fassade der ehemaligen Dorfschule 
Emmels.
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STADTRATSBERICHTE

Bevölkerungsamt 2022
2022 2021

Zuzüge 421 421

Abgänge 353 351

Geburten 107 124

Sterbefälle 90 96

Eheschließungen 39 29

Scheidungen 0 5

Erneuerung des Geschäftsführungs-
vertrags zwischen der Gemeinde 
Sankt Vith und der autonomen Ge-
meinderegie TRIANGEL (AGR).

Bezeichnung eines neuen Vertreters 
im Verwaltungsrat der autonomen 
Gemeinderegie „Kultur-, Konferenz- 
und Messezentrum Sankt Vith”: Herr 
Didier Scheuren. 

Gewährung eines Zuschusses für 
die Erweiterung der Weihnachtsbe-
leuchtung in der Stadt Sankt Vith an 
die Fördergemeinschaft Sankt Vith.

Billigung des Haushaltsplans der Kir-
chenfabrik Sankt Aldegundis Recht 
für das Jahr 2023.

Billigung des Haushaltsplans der Kir-
chenfabrik Sankt Vitus Sankt Vith für 
das Jahr 2023.

Billigung des Haushaltsplans der Kir-
chenfabrik Sankt Georg Schönberg 
für das Jahr 2023.

Billigung des Haushaltsplans der Kir-
chenfabrik Sankt Kornelius Rodt-Hin-
derhausen für das Jahr 2023.

Billigung des Haushaltsplans der 
Kirchenfabrik Sankt Laurentius Ma-
ckenbach für das Jahr 2023.

Billigung des Haushaltsplans der Kir-
chenfabrik Sankt Mariä-Himmelfahrt 
Neundorf für das Jahr 2023.

Billigung des Haushaltsplans der 
Kirchenfabrik Sankt Michael Em-
mels-Hünningen für das Jahr 2023.

Billigung des Haushaltsplans der Kir-
chenfabrik Sankt Wendelinus Wal-
lerode für das Jahr 2023.

Billigung des Haushaltsplans der 
Kirchenfabrik Sankt Willibrordus 
Lommersweiler für das Jahr 2023.

Gutachten des Haushaltsplans der 
Evangelischen Kirchengemeinde 
Malmedy-Sankt Vith für das Jahr 
2023.

Kenntnisnahme des Haushaltsplans 
der Autonomen Gemeinderegie TRI-
ANGEL für das Geschäftsjahr 2023.

Genehmigung des Haushaltsplans 
der VoG Sport- und Freizeitzentrum 
Sankt Vith (SFZ) für das Geschäfts-
jahr 2023.

Genehmigung des Haushaltsplans 
der Gemeinde Sankt Vith für das Jahr 
2023.

Die wichtigsten Stadtratsbeschlüsse vom Dezember 2022

Müllkalender 2023 – Wichtige Mitteilungen und Anpassungen
Auf den letzten Seiten der vorliegen-
den Ausgabe des Infoblatts „Unsere 
Gemeinde“ finden Sie den zusam-
menfassenden Müllkalender für das 
Jahr 2023. Sie haben bereits Ende 
2022 den ausführlichen Wandka-
lender seitens der Interkommunalen 
IDELUX erhalten. 

1. Bitte beachten Sie folgende Än-
derungen gegenüber dem vorge-
nannten Wandkalender der Inter-
kommunalen IDELUX (die aufgrund 
des Monatsmarkts in Sankt Vith er-
forderlich sind).
Papier- und Kartonsammlungen Mai 
und Juli 2023:

Zonen 1 und 2: Mittwoch, 17. Mai 
2023 und Mittwoch, 19. Juli 2023
Zonen 3 und 4: Dienstag, 16. Mai 
2023 und Dienstag, 18. Juli 2023

Falls Sie den Wandkalender der In-
terkommunalen IDELUX verwen-
den, empfehlen wir Ihnen, diese 
Änderungen in den Kalender ein-
zutragen!

2. Am Freitag, dem 4. August 2023 
ist die Sammlung der Haushaltsab-
fälle (Container) für die Zone 2 vor-
gesehen. An diesem Tag findet der 
traditionelle Trödelmarkt in den 
Straßen der Stadt Sankt Vith statt. 
Die Müllsammlung findet an die-
sem Tag wie gewohnt statt, jedoch 
wird diese bereits in den frühen 
Morgenstunden beginnen. Sorgen 
Sie also bitte dafür, dass Sie Ihre 
Container rechtzeitig (bestenfalls 
abends am Vortag der Sammlung) 
bereitstellen.

3. In der ersten Kalenderwoche 
des Monats November 2023 findet 
aufgrund von Allerheiligen keine 
Sammlung der PMK-Abfälle (blaue 
Säcke) statt. Betroffen sind die 
Zonen 1 und 2 (Stadtgebiet Sankt 
Vith sowie die Ortschaften Hünni-
gen, Emmels und Wallerode). Die 
blauen Tüten können dann aus-
nahmsweise im Recypark der Ge-
meinde entsorgt werden, und zwar 
an den beiden Öffnungstagen vor 
und nach dem genannten Feiertag, 
d.h. im vorliegenden Fall am 31. Ok-
tober und am 02. November 2023. 
Selbstverständlich können Sie die 
blauen Säcke auch bis zur darauf-
folgenden Sammlung lagern.
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